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Bericht  

 

der Landesregierung - Ministerium für Justiz und Gesundheit 

    

 

Bericht der Landesregierung zur verdeckten Datenerhebung nach § 100c Absatz 1 
Nummer 3 Strafprozessordnung (StPO) zum Zeitraum 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drucksache 20/960 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 20. Wahlperiode 

2 

 

 

 

Die rechtliche Grundlage der jährlichen Berichterstattung an den Vorsitzenden des 
Parlamentarischen Kontrollgremiums bildet das Landesausführungsgesetz zu § 100e 
der Strafprozessordnung (StPO) in der Fassung vom 1. Dezember 1999. Dessen § 1 
normiert eine jährliche Berichtspflicht der Landesregierung über verdeckte Maßnah-
men der akustischen Wohnraumüberwachung nach § 100c Absatz 1 Nummer 3 StPO. 

 

Der Umfang der Berichtspflicht ergibt sich aus § 101b StPO (statistische Erfassung; 
Berichtspflichten). 

 

Im Verantwortungsbereich der Justiz des Landes Schleswig-Holstein sind im Be-
richtsjahr 2022 in keinem Verfahren repressive Maßnahmen der akustischen Wohn-
raumüberwachung vollzogen worden. 

 

Das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport berichtet für den Be-
reich der präventiven Maßnahmen jeweils gesondert. 

 


